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Barbarenweib geheiratet und von ihr Kinder. Und er war
Tischgenosse des Onegis und hielt, wie er sagte, die Gegenwart für
besser als sein früheres Leben, denn bei den Skythen lebe man,
wenn nicht Krieg. sqì, in Musse. Man geniesst .alles, was mau hat,
und wird gar nicht oder hur wenig belästigt. Bei den Bömern aber

gehe man leicht im Kriege unter, die Hoffnung der Rettung aber
müsse man auf Andere stellen, da die Tgrannei nicht gestatte, dass

Jemand Waffen trage. Auch den Bewaffneten sei die Nichtswürdigkeit
der Feldherren verderblich, welche den Krieg nicht verstünden.
Im Frieden aber sei das Schicksal noch härter, als die Übel des

Krieges, wegen der sehr harten Eintreibung der Steuern und der

Quälerei durch die Schlechten, da die Gesetze nicht für Jedermann
da wären. Denn gehört der Übertreter des Gesetzes zu den Eeichen,
so erhält er für seine Ungerechtigkeit keine Strafe; wenn er aber

arm ist und in Rechtssachen nicht Bescheid weiss, so verfällt
er der Schwere des Gesetzes, falls er nicht etwa^ nachdem lange
Zeit verstrichen und der grösste Theil seines Yermögens darauf

gegangen ist, noch vor dem Urtheilsspruch aus dem Leben scheidet.
Das Ungerechteste aber von Allem ist die Bezahlung, welche die
Rechtsleute erhalten; denn dem Geschädigten öffnet sich das Gericht
nicht, wenn er nicht dem Richter und seinen Dienern etwas Silber

hinlegt.

An die Mitglieder des Schulmuseumsvereins.

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass auf der Post viel mehr
Bilder verloren gehen als früher. Die Postverwaltung gibt sich
die grösste Mühe, diesen Ubelstand abzuschaffen und die Fehlbaren

ausfindig zu machen. Für die Untersuchung ist es von grösster
Bedeutung, dass der Verlust einer Bildersendung sofort entdeckt
werde. Deshalb ist es notwendig:

1. dass jeder Abonnent sofort nach Empfang einer Lieferung
die Quittung an das Schulmuseum zurücksende;

2. dass die Lehrerschaft die Rückgabe der Bilder auf das

Postbureau nicht durch Schulkinder, sondern durch Erwachsene

besorgen lasse, welche als Zeugen dienen können.

Der Verwalter.
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